TIP DES MONATS 4
Haftpflicht bei „Kfz“-Schlägerei

Wer sich nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger, den er beim Rücksetzen in eine Parklücke angefahren hatte, eine Schlägerei liefert und den Fußgänger dabei verletzt, kann nach einer Entscheidung des Saarländischen Oberlandesgerichts den daraus resultierenden vom Fußgänger geltend gemachten Schadensersatz nicht über seine Kfz-Haftpflichtversicherung abwickeln.

Der Schaden sei infolge der verkehrsbedingten Schlägerei, nicht jedoch beim Gebrauch des Fahrzeuges entstanden.
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